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Gentechnik bei Lebensmitteln – das passt vielen nicht. Die meisten Konsumenten las-
sen Produkte lieber im Regal liegen, wenn dabei die Gentechnik im Spiel war. 
Niemand könne wissen, so ist oft zu hören, ob ihr Verzehr auf lange Sicht nicht doch 
die Gesundheit schädigen könne. Gerade die langfristigen Folgen seien kaum 
erforscht. 

Gen-Lebensmittel – schon dieser Begriff ist irreführend. Alle Pflanzen, die von Menschen oder 
Tieren verspeist werde, enthalten Gene oder DNA, die universale Erbsubstanz. Mit den 
Lebensmitteln nimmt jeder Mensch täglich etwa 0,1 bis 1 g DNA auf. Ganz gleich, ob diese DNA 
aus Tieren, Pflanzen oder Bakterien stammt: Sie verändert die Menschen nicht. Gene oder die 
DNA sind in erster Linie eine biologische Information. Als Bestandteil der Nahrung sind sie eine 
harmlose Chemikalie, die im Magen oder im Darm schnell abgebaut wird. 

Lebensmittel, die unmittelbar aus einem „gentechnisch veränderten Organismus“ – etwa einer 
Pflanze – hergestellt sind, enthalten zwar ein von Wissenschaftlern im Labor neu eingefügtes 
Gen, doch auch dieses Gen ist wie alle anderen ein Stück DNA, das den menschlichen Körper 
passiert. Der Grund, warum gentechnisch veränderte Lebensmittel zugelassen werden müssen, 
liegt allenfalls indirekt an den neu hinzugefügten Genen. Entscheidend ist, dass das neue Gen 
in den Zellen einer „gentechnisch veränderten Pflanze“ in ein Protein (Eiweiß) umgesetzt wird. 
Dieses Protein ist neu in der Nahrung, und man weiß nicht von vorneherein, ob diese Substanz 
für die Gesundheit unbedenklich ist. 

 

Nichts geht ohne Zulassung 
In allen Ländern der Europäischen Union 
müssen Lebensmittel aus gentechnisch ver-
änderten Organismen ein Zulassungsverfah-
ren durchlaufen. Ohne ausdrückliche Geneh-
migung dürfen sie nicht auf den Markt.  

Das gilt für gentechnisch veränderte Tomaten 
ebenso wie für Zucker aus gentechnisch ver-
änderten Zuckerrüben, für gentechnisch ver-
änderte Kartoffeln und für Cornflakes aus 
gentechnisch verändertem Mais.  

Zulassungspflichtig sind Lebensmittel, Zuta-
ten und Zusatzstoffe, wenn sie aus einem 
gentechnisch veränderten Organismus – 
meist einer Pflanze – bestehen oder daraus 
hergestellt wurden. Es spielt dabei keine 
Rolle, ob das betreffende Lebensmittel oder 
die dafür verwendeten Rohstoffe in Europa 
erzeugt oder aus dem Ausland eingeführt 
wurden. 

Eine Zulassung wird nur dann erteilt, 

 wenn der Antragsteller genügend wissen-
schaftliche Daten vorlegen kann, um die 
Sicherheit des betreffendes Produkts be-
werten zu können;  

 wenn das gentechnisch veränderte Le-
bensmittel als genau so sicher eingestuft 
wird wie ein vergleichbares konventionel-
les Produkt, 

 wenn der Antragsteller ein Verfahren zur 
Verfügung stellt, mit dem der jeweilige 
„gentechnisch veränderte Organismus“ 
(GVO) jederzeit nachgewiesen und identi-
fiziert werden kann. 

Grundsätzlich muss der Antragsteller den 
Nachweis erbringen, dass sein GVO-Produkt 
sicher ist. Dazu führt er verschiedene Versu-
che – etwa Fütterungsstudien – durch und 
legt deren Ergebnisse zusammen mit ande-
ren geeigneten Daten den Behörden vor. 
Welche Daten im einzelnen Fall erforderlich 
sind und nach welchen Standards die Versu-
che durchgeführt werden müssen, ist in um-
fangreichen Richtlinien festgelegt. 
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Ein Zulassungsantrag muss zunächst bei der 
zuständigen Behörde eines EU-Staates ein-
gereicht werden - in Deutschland beim Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL). Es leitet den Antrag 
und alle Unterlagen an die Europäische Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) wei-
ter. Diese bereitet die Entscheidung über den 
Antrag vor. Basis dafür ist eine wissenschaft-
liche Sicherheitsbewertung durch ein unab-
hängiges Expertengremium, in dem Wissen-
schaftler unterschiedlicher Fachrichtungen 
aus mehreren EU-Ländern mitwirken. Die 
eigentliche Zulassungsentscheidung treffen 
die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten. 

Das Verfahren ist langwierig, kompliziert und 
für Außenstehende nur schwer nachzuvollzie-
hen. Das hat seinen Grund: Da die Entschei-
dungen für die gesamte EU gelten, müssen 
die Behörden und Regierungen aller 28 Mit-
gliedstaaten einbezogen werden. Und am 
Ende soll eine verbindliche, allgemein akzep-
tierte Entscheidung getroffen werden, auch 
wenn nicht alle Länder einer Meinung sind. 

Maßgebend für Zulassung und Kennzeich-
nung ist die EU-Verordnung für gentechnisch 
veränderte Lebens- und Futtermittel 
(1829/2003). Sie ist seit April 2004 EU-weit 
rechtswirksam. 

Sicherheit in zwei Schritten 
Lebensmittel aus gentechnisch veränderten 
Organismen erhalten nur dann eine Zulas-
sung, wenn sie nach dem derzeitigen Stand 
des Wissens genau so sicher sind wie ein 
herkömmliches Vergleichsprodukt.  

Bei der vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Sicherheitsbewertung sind im Kern zwei Fra-
gen zu untersuchen. 

 Die Sicherheit des neu eingeführten 
Genprodukts.  

Wenn ein Gen neu in eine Pflanze über-
tragen wird, bewirkt es dort die Bildung 
eines Proteins (Eiweiß). Dieses ist zu-
meist neu in der menschlichen Ernäh-
rung. Das eingeführte Protein wird in der 
Regel zwar nur in geringen Mengen ver-
zehrt, dennoch muss der Hersteller 
nachweisen, dass schädliche Einwirkun-
gen auf die menschliche Gesundheit aus-
zuschließen sind.  

Es ist für Fachleute nichts Neues, die Si-
cherheit eines solchen in seiner chemi-
schen Zusammensetzung bekannten 

Stoffes zu überprüfen. Dafür gibt es ver-
schiedene bewährte Verfahren, wie sie 
auch etwa bei der Zulassung von Zusatz-
stoffen oder Pflanzenschutzmitteln ge-
nutzt werden.  

Oft werden auch Tierversuche durchge-
führt, um Erkenntnisse zur gesundheitli-
chen Wirkung einzelner Stoffe zu erhal-
ten.  

Das übrige Lebensmittel. 

Bei der Übertragung eines neuen Gens ist 
es nicht gänzlich auszuschließen, dass es 
auch zu unbeabsichtigten „Nebeneffekten“ 
kommt. Das hängt damit zusammen, dass 
es Wechselwirkungen zwischen Genen 
oder Genprodukten gibt. Ein Gen kann 
etwa an der Bildung mehrerer Proteine 
beteiligt sein. Solche Effekte könnten die 
gesundheitliche Verträglichkeit des be-
treffenden Lebensmittels herabsetzen. Sie 
treten jedoch nicht nur bei gentechnisch 
veränderten Pflanzen auf, sondern sind 
auch bei konventionell gezüchteten Pflan-
zen möglich.  

Um etwaige sicherheitsrelevante Neben-
effekte vor der Markteinführung erkennen 
zu können, werden gentechnisch verän-
derte Nahrungspflanzen und die daraus 
hergestellten Lebensmittel gründlich un-
tersucht. Dabei wird das jeweilige Gen-
technik-Produkt mit einem bis auf das 
neue Gen möglichst ähnlichen konventio-
nellen Produkt verglichen. Zahlreiche As-
pekte werden in einen solchen Vergleich 
einbezogen: etwa äußere Merkmale und 
Anbaueigenschaften, aber auch Nährstoff-
zusammensetzung oder Gehalte verschie-
dener Vitamine und Spurenelemente. 
Weichen die Werte bei gentechnisch ver-
änderter und konventioneller Vergleichs-
pflanze deutlich voneinander ab, wäre das 
ein Hinweis auf möglicherweise problema-
tische Nebenwirkungen. 

Bei Zulassungen in der EU werden den 
Behörden in vielen Fällen auch die Ergeb-
nisse von Fütterungsversuchen vorgelegt. 
Dabei wurde das ganze Lebensmittel über 
einen längeren Zeitraum etwa an Ratten 
oder Hühner verfüttert. Man erwartet, 
dass etwaige sicherheitsrelevante Neben-
effekte der gv-Pflanzen sich in Verände-
rungen der inneren Organe oder des Im-
munsystems der Versuchstiere bemerkbar 
machen würden. 
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Auf welche Daten sich eine Sicherheitsbe-
wertung stützt, wie sie erhoben werden und 
welche Untersuchungen dafür notwendig 
sind, ist bei jedem Produkt unterschiedlich.  

Mehr Allergien durch gentechnisch 
veränderte Lebensmittel? 
Die Befürchtung ist weit verbreitet: 
Wenn mehr gentechnisch veränderte Le-
bensmittel auf den Markt kommen, wird 
die Zahl der Allergiker steigen.  

Werden neue Gene auf Pflanzen übertragen, 
produzieren diese ein Protein (Eiweiß), das in 
der Regel in der Nahrung bisher nicht ent-
halten war. Wenn Lebensmittel mit neuen 
Proteinen verzehrt werden, können auch 
neue Allergien entstehen – gleich, ob diese 
Proteine infolge gentechnischer Veränderun-
gen oder etwa in bisher unbekannten exoti-
schen Früchten auf den Speisezettel kom-
men. So hatten sich einige Jahre, nachdem 
Kiwis in Europa eingeführt wurden, auch 
Kiwi-Allergien entwickelt. 

Grundsätzlich lässt sich nicht ausschließen, 
dass ein neues, „gentechnisch eingebrachtes“ 
Protein bei empfindlichen Personen Allergien 
auslösen kann. Allerdings: Nur sehr wenige 
aus der großen Zahl von Nahrungsproteinen 
führen tatsächlich zu Allergien. Ob das für ein 
neues Protein zutrifft, lässt sich inzwischen 
anhand bestimmter Kriterien abschätzen.  

 Heute sind zahlreiche allergieauslösende 
Proteine (Allergene) mit ihrer jeweiligen 
Molekülstruktur bekannt. Ein neues Pro-
tein einer gentechnisch veränderten 
Pflanze wird vor der Zulassung darauf 
überprüft, ob es Übereinstimmungen zu 
Allergenen aufweist. 

 Bekannt ist auch, dass allergene Proteine 
im Verdauungstrakt längere Zeit intakt 
bleiben. „Normale“ Proteine werden dage-
gen schon nach wenigen Sekunden abge-
baut. Diese „Verdauungsstabilität“ eines 
neuen Proteins kann vor der Marktein-
führung eines gentechnisch veränderten 
Lebensmittels überprüft werden. Damit 
lassen sich erste Hinweise auf ein mögli-
ches Allergierisiko finden. Dieses kann 
durch weitere Untersuchungen eingekreist 
werden. 

Werden in einem gentechnisch veränderten 
Lebensmittel Proteine gefunden, bei denen 
ein Allergieverdacht besteht, ist davon aus-
zugehen, dass sie keine Zulassung erhalten. 

Sollten sie dennoch zugelassen werden, so 
muss ein Warnhinweis auf das Etikett. 

Unter „echten“ Allergien verstehen Mediziner 
bestimmte Überreaktionen des Immunsys-
tems. Auslöser ist hier immer ein Protein. 
Unverträglichkeiten gegen bestimmte Nah-
rungsmittel oder Zusatzstoffe sind streng ge-
nommen keine Allergien, werden aber oft 
dazu gerechnet.  

Viele Konsumenten glauben, dass sie unter 
Allergien leiden. „Echte“ Nahrungsmittelaller-
gien haben ein bis fünf Prozent der Erwach-
senen. Bei Kleinkindern ist der Anteil größer. 

Markergene: Vorsorglich einge-
schränkt 
Gentechnisch veränderte Lebensmittel 
könnten zu resistenten Krankheitserre-
gern führen. Es wird befürchtet, dass 
Antibiotika unwirksam werden können. 

Der Hintergrund: Bei der Entwicklung gen-
technisch veränderter Pflanzen benötigt man 
„Marker“. Sie dienen als Hilfsmittel, um aus 
einer großen Zahl von Pflanzenzellen diejeni-
gen auszusortieren, welche das neue Gen wie 
gewünscht aufgenommen haben. Oft werden 
Antibiotikaresistenz-Gene als Marker verwen-
det. Die Gene vermitteln eine Resistenz ge-
gen bestimmte Antibiotika. 

Befürchtet wird, dass diese Gene im Boden 
oder im Darm von Tieren auf Mikroorganis-
men und von dort auf Krankheitserreger 
übertragen werden. Diese könnten dann in-
folge des aufgenommenen Markergens re-
sistent gegen Antibiotika werden. Diese Erre-
ger könnten nicht mehr mit dem jeweiligen 
Antibiotikum bekämpft werden. 

 Allerdings: Dass Gene von Pflanzen auf 
Mikroorganismen überspringen, ist in der 
Natur ein extrem seltener Vorgang. Meh-
rere Bedingungen, jede für sich nicht ge-
rade häufig, müssen gleichzeitig erfüllt 
sein, damit ein solcher „horizontaler Gen-
transfer“ stattfinden kann.  

 Maßgebend für die zunehmende Ausbrei-
tung von antibiotika-resistenten Erregern 
sind vor allem die leichtfertige Verwen-
dung von Antibiotika in der Medizin und 
deren lange Zeit praktizierte Beimischung 
im Tierfutter. Seit längerem ist bekannt, 
dass ein großer Teil der im Boden oder 
auch im menschlichen Darm vorkommen-
den Bakterien bereits Antibiotika-Resis-
tenzen besitzen. 
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Wie auch immer: Die Verwendung von Anti-
biotikaresistenz-Genen ist inzwischen einge-
schränkt. Seit Ende 2004 werden in der EU 
keine gentechnisch veränderten Pflanzen 
mehr zugelassen, wenn sie Markergene ent-
halten, die auf medizinisch wichtigen Antibio-
tika basieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Stand: August 2015) 

Ausführliche Informationen: 

www.transgen.de | transGEN Pflanzen • Landwirtschaft • Lebensmittel 

transGEN Kompakt: Basisinformationen zur Anwendung der Gentechnik in Landwirtschaft und 
Lebensmittelherstellung 
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